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11.08
Fahrverbot für Fahrverbot für Fahrzeuge über 141 GG und
Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger über 2 t HGG auf der L 72
Hahntenniochstraße

Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 17.07.1984, Zahl llb2-V-3054/8-1984 
idF der Verordnung vom 11.06.1996, Zahl Hb2-V-3054/44a, mit der für die L 72 bzw. 
L 246 Hahntennjochstraße ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 14 t GG und ein 
Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger über 2 t hzGG sowie für 
Wohnwagenanhänger, ausgenommen Zugmaschinen erlassen wird.

Die Tiroler Landesregierung verfügt gemäß den §§ 43 Abs. 1 lit. b und 94 a Abs. 1 
StVO 1960 auf der Hahntennjochstraße ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 14 t GG 
sowie ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger über 2 t hzGG und 
Wohnwagenanhängern, ausgenommen Zugmaschinen.
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